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Die für den 21. März 2020 geplante 
Kammerversammlung der Ärztekammer 
Nordrhein konnte wegen der Corona-
Pandemie nicht zusammentreten. 
Kammerpräsident Rudolf Henke wandte 
sich daher an diesem Tag per 
Videobotschaft an die Mitglieder der 
Kammerversammlung und erstattete 
zudem einen schriftlichen Lagebericht. 
Auszüge zu wichtigen gesundheits-, sozial- 
und berufspolitischen Themen, die 
angesichts einer Pandemie historischen 
Ausmaßes in den Hintergrund treten, 
dokumentieren wir hier.

Notfallversorgung

Am 8. Januar hat das Bundesministe
rium für Gesundheit (BMG) den Referenten
entwurf für ein Gesetz zur Reform der 
 Notfallversorgung vorgelegt. Ziel des Ge
setzes ist es, die bisher weitgehend getrennt 
orga nisierten Versorgungsbereiche der 
ambulanten, stationären und rettungs
dienst lichen Notfallversorgung in Deutsch
land zu einem integrierten System weiter
zuentwickeln.

Im Unterschied zum „Diskussionsent
wurf“ aus dem letzten Sommer soll der 
Sicherstellungsauftrag für die ambulante 
Notfallversorgung nun bei den KVen blei
ben, die dafür allerdings nun „24 Stunden 
an 7 Tagen“ in der Woche sorgen sollen. Die 
fachliche Leitung der Integrierten Notfall
zentren (INZ) soll einseitig den KVen über
tragen werden. 

Krankenhäuser ohne INZ sollen bei der 
Behandlung ambulanter Notfallpatienten 
Abschläge hinnehmen müssen. Dem GBA 
wird eine umfassende Richtlinienkompe
tenz zur Ausgestaltung der Vorgaben für 
die INZ übertragen. Eine Grundgesetz
änderung mit Blick auf den Rettungsdienst 
ist anders als im Diskussionsentwurf nicht 
vorgesehen. 

Bei der Ausgestaltung dieses Gesetzes 
gibt es aus meiner Sicht noch erheblichen 
Verbesserungsbedarf. Für mich ist es nicht 
akzeptabel, dass Krankenhäuser ohne In
tegriertes Notfallzentrum künftig mit einem 
Abschlag von 50 Prozent bestraft werden 

sollen, wenn sie sich um kranke Menschen 
kümmern, die sich als Notfälle bei ihnen 
vorstellen. 

Es entspricht unserem ärztlichen Selbst
verständnis, dass kein Patient wegge
schickt wird, ohne dass man ihn angehört, 
untersucht und behandelt hat, wie dies die 
ärztliche Sorgfalt in der Notfallsituation 
erfordert. Dieses richtige ärztliche Verhal
ten darf niemals Gegenstand finanzieller 
Sanktionen werden. 

Ich meine auch, dass wir in NRW mit 
unserer Lösung der Portalpraxen schon ein 
erhebliches Stück weiter sind als im Ent
wurf definiert und möchte nicht, dass wir 
diese gute Entwicklung gegen eine schlech

tere bundesweite Lösung eintauschen müs
sen. In unserer jüngsten Kammerversamm
lung im vorigen November haben wir um
fangreiche Positionen zur Notfallversor
gung verabschiedet. Diese sind für uns 
Richtschnur in der Bewertung dieses Refe
rentenentwurfs.

Reform des Medizinstudiums

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) hat Ende 2019 den Arbeitsentwurf 
einer neuen Approbationsordnung für Ärz
te (ÄApprO) vorgelegt. Darin sollen wesent
liche Ziele des „Masterplans Medizinstu
dium 2020“ umgesetzt werden.

„Wir sind derzeit froh über jedes Krankenhaus 
und jedes Intensivbett“

Präsenzsitzung abgesagt –  

Abstimmung im schriftlichen Verfahren

Die Präsenzsitzung konnte nicht stattfinden, über die Änderung wichtiger Regelwerke 
stimmte die Kammerversammlung schriftlich ab.  Foto: Jochen Rolfes
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Ich begrüße, dass die wissenschaftliche 
Ausrichtung des Medizinstudiums in den 
derzeitigen Reformplänen verbindlich fest
gelegt ist. Diesbezüglich gab es Sorgen, 
aber das scheint zu gelingen. Auch die ge
plante Verbindung von Klinik und Vorkli
nik und die Einbeziehung des ambulanten 
Sektors sind positiv zu bewerten. Dass eine 
Studienreform mit aktuellen Problemen in 
der Versorgung zu begründen ist, wie es 
mitunter geschieht, glaube ich allerdings 
nicht. Es geht um eine breit gefächerte Aus
bildung und es darf und wird keine Eng
führung etwa im Hinblick auf den Land
ärztemangel geben. 

Hinsichtlich der Finanzierung der Re
form sehe ich, wie auch der Fakultätentag, 
noch offene Fragen. Der zusätzliche Bedarf 
ist noch nicht kalkuliert. Problematisch 
finde ich auch, dass mit der neuen Appro
bationsordnung alle Modellstudiengänge 
enden sollen. Meiner Ansicht nach sollten 
bewährte Modellstudiengänge, die die 
 frühe und intensive Verschränkung von 
Grundlagen und Klinik zum Ziel haben, 
weiterhin möglich sein. Damit verbunden 
ist dann auch, dass die M1 und M2Prü
fungen weiterhin zusammen nach dem  
6. Semester stattfinden können.

Ganz besonders wichtig ist mir: die Be
deutung der Freiberuflichkeit im Sinne der 
ärztlichen Unabhängigkeit in fachlichen 
Entscheidungen muss künftig im Studium 
verstärkt vermittelt werden, um so einen 
Kontrapunkt zur Kommerzialisierung un
seres Berufes zu setzen.

Duales System der  
Krankenversicherung

Die von der Bundesregierung eingesetz
te „Wissenschaftliche Kommission für ein 
modernes Vergütungssystem“ (KOMV) hat 
Ende Januar ihre Empfehlungen zur Neu
gestaltung der ambulanten ärztlichen Ver
gütung vorgelegt. 

Die Kommission schlägt eine „partielle 
Harmonisierung“ der ambulanten ärzt
lichen Vergütungssystematiken in der ver
tragsärztlichen Versorgung für GKVVer
sicherte (EBM) und der privatärztlichen 
Versorgung (GOÄ) vor. Das Konzept der 
KOMV unterscheidet zwischen Bausteinen, 
die gemeinsam weiterentwickelt werden 
sollen, und Bereichen, bei denen man Un
terschiede erhalten will.

Nach meiner Auffassung ist die  Dualität 
von Gesetzlicher Krankenver sicherung 
(GKV) und Privater Krankenversicherung 
(PKV) ein wesentlicher Grund für die im 
internationalen Vergleich hervorragende 
Gesundheitsversorgung in Deutschland. 
Daher ist zu begrüßen, dass die Kommis
sion eine Einheitsgebührenordnung ab
lehnt. 

Ich warne davor, unser bewährtes Zwei 
SäulenModell der Krankenversicherung 
zur Disposition zu stellen, und sei es auch 
nur in Gedankenspielen, wie sie die Ber
telsmannStiftung in einer Mitte Februar 
veröffentlichten Studie anstellt. Eine Ein
beziehung aller PKVVersicherten in eine 
Einheitsversicherung, von welcher in der 

BertelsmannStudie die Rede ist, wäre kon
traproduktiv. 

Denn die privaten Versicherungen leis
ten einen wesentlichen Beitrag zur Versor
gungsqualität. Sie ermöglichen es Ärztin
nen und Ärzten regelmäßig, ihren Patien
ten Innovationen schneller zur Verfügung 
zu stellen, als dies ohne PKV der Fall wäre. 
Auch wirkt das duale System als Bremse 
für Leistungseinschränkungen in der GKV. 
Eine Einheitsversicherung würde die Pati
enten in ein System ohne Alternative und 
Korrektiv zwängen. 

Aus ärztlicher Sicht braucht ein inno
vationsfähiges Gesundheitssystem auch  
in Zukunft den Arztberuf als einen Freien 
Beruf mit einer staatlichen Gebühren 
taxe zur korrekten Bewertung der einzel
nen, individuell erbrachten ärztlichen 
 Leistungen. 

Verbot der geschäftsmäßigen  
Förderung des Suizids

Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Urteil vom 26. Februar 2020 zum § 217 StGB 
(geschäftsmäßige Förderung der Selbsttö
tung) dem Selbstbestimmungsrecht am 
Ende des Lebens weiten Raum zugespro
chen. Gleichwohl sieht es aber auch die 
Notwendigkeit für eine gesetzgeberische 
Regulierung der Beihilfe zur Selbsttötung. 
So weist das Gesetz darauf hin, dass von 
einem unregulierten Angebot geschäfts
mäßiger Suizidhilfe Gefahren für die Selbst
bestimmung ausgehen können. 

Der Präsident der Ärztekammer 
Nordrhein, Rudolf Henke, wandte 
sich am geplanten Sitzungstag 
per Videobotschaft an die Mit-
glieder der Kammerversamm-
lung. Auch in seinem schriftli-
chen Lagebericht ging  
er auf die aktuelle Lage bei der 
Pandemiebekämpfung ein und 
berichtete zu wichtigen gesund-
heits-, sozial- und berufspoliti-
schen Themen. Die Videobot-
schaft ist verfügbar über den 
YouTube-Kanal der Ärzte 
kammer Nordrhein (https://www. 
youtube.com/watch?v=eBkhS 
mehZ6Y) oder die Homepage 
www.aekno.de Der schriftliche 
Bericht ist verfügbar unter  
www.aekno.de/LageMaerz2020
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Pflegekammergesetz NRW

Die Landesregierung möchte eine Pfle
gekammer für NordrheinWestfalen schaf
fen. Ein Gesetzentwurf liegt mittlerweile 
vor. Der Anhörungstermin dazu wurde 
Coronabedingt verschoben. Die Arbeitsge
meinschaft der Heilberufskammern unse
res Bundeslandes hat sich schriftlich ge
äußert. 

In dieser Stellungnahme wurde auf 
manche Schwierigkeiten hingewiesen, die 
sich bei der Integration einer Pflegekam
mer ins Heilberufsgesetz NRW ergeben, 
denn die Unterschiede zwischen den Pfle
geberufen und den akademischen Heilbe
rufen sind doch ziemlich bedeutend. Meine 
Einschätzung ist im Übrigen die, dass wir 
in der Entscheidung des Landes, eine wei
tere Kammer zu schaffen, natürlich eine 
begrüßenswerte Stärkung des Kammerge
dankens sehen können. 

Ich bin auch zuversichtlich, dass wir in 
vielen gesundheitspolitischen Fragen mit 
einer Pflegekammer gut zusammenarbeiten 
können. An manchen Stellen werden wir 
uns auch auseinandersetzen müssen, aber 
das ist ja auch jetzt schon so und soll immer 
sachlich und fair geschehen. Die eigentliche 
Kernfrage für den politischen Prozess in 
NordrheinWestfalen wird nach meiner Ein
schätzung aber diejenige sein, ob die Pflege 
selbst die Kammer wirklich will. 

Es hat dazu ja eine repräsentative Befra
gung von 1500 Pflegekräften in Nordrhein 
Westfalen gegeben, die eine deutliche 
Mehrheit für die Pflegekammer ergeben 
hat. Die Erfahrungen in Niedersachen, wo 
es ja bereits eine Pflegekammer gibt, haben 
aber gezeigt, dass sich die Stimmung dort 
nach der Versendung der ersten Beitrags
bescheide erheblich gewandelt hat. 

Die Krankenhausplanung hat hier auch 
ihre Rolle. Denn Krankenhäuser sind wich
tige Orte für die ärztliche Weiterbildung. 
Deswegen haben wir gesagt: Ja, es ist mög
lich, eine „leistungsorientierte“ Planungs
systematik künftig an „Leistungsberei
chen“ und „Leistungsgruppen“ auszurich
ten, weil damit eine bessere Steuerung 
möglich wird. Das darf aber nicht dazu 
führen, dass die Orientierung der Kranken
hausplanung an der ärztlichen Weiterbil
dung abhandenkommt. Wir sind dazu im 
Gespräch mit dem Ministerium und den 
Partnern im Land und ich darf sagen, dass 
diese Gespräche einen positiven Verlauf 
nehmen. 

Wir sind auch grundsätzlich für eine 
sinnvolle Bildung von Behandlungsschwer
punkten und eine klarere Aufgabenvertei
lung. Nicht jedes Krankenhaus muss alles 
machen. Aber auch bei dieser Neustruk
turierung müssen wir darauf achten, dass 
die Weiterbildung nicht leidet. Im Zweifel 
sind klare Vorgaben für die Bildung von 
Weiterbildungskooperationen und ver
bünden erforderlich, damit es nicht zu 
Abbrüchen in der Weiterbildungsbiogra
phie unseres ärztlichen Nachwuchses 
kommt. Auch dazu sind wir in konstruk
tiven Gesprächen. 

Ein letzter Punkt: mittlerweile zeichnet 
sich ein Konsens zu der Frage ab, wie die 
künftigen Leistungsgruppen definiert wer
den sollen. Der ursprüngliche Gedanke, 
dies mit Hilfe von DRGListen zu bewerk
stelligen, wird wohl nicht weiterverfolgt. 
Stattdessen wird auch hier die Weiter
bildungsordnung ihre prägende Bedeutung 
behalten. Spezielle Leistungsgruppen 
 werden über OPS und ICDCodes definiert. 
Aus unserer Sicht ist das eine gute Ent
wicklung. 

Dem Gesetzgeber steht zum Schutz die
ser Selbstbestimmung über das eigene Le
ben in Bezug auf organisierte Suizidhilfe 
ein breites Spektrum an Einschränkungen 
offen. Diese können ausdrücklich auch im 
Strafrecht verankert oder durch strafrecht
liche Sanktionierung von Verstößen abge
sichert werden. Das Urteil ist deshalb als 
Auftrag an den Gesetzgeber zu verstehen, 
diese Möglichkeiten auszuloten und rechts
sicher auszugestalten. 

Die Gesellschaft als Ganzes muss meines 
Erachtens Mittel und Wege finden, um zu 
verhindern, dass die organisierte Beihilfe 
zur Selbsttötung zu einer Normalisierung 
des Suizids führt. Positiv hervorzuheben 
ist die Bestätigung des Gerichts, dass auch 
zukünftig keine Ärztin und kein Arzt zur 
Mitwirkung an einer Selbsttötung ver
pflichtet werden kann. 

Die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten 
ist es, unter Achtung des Selbstbestim
mungsrechts des Patienten Leben zu erhal
ten, Gesundheit zu schützen und wieder
herzustellen sowie Leiden zu lindern und 
Sterbenden bis zu ihrem Tod beizustehen. 
Die Beihilfe zum Suizid gehört  damit auch 
in Zukunft ganz grundsätzlich nicht zu den 
Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten. 

Krankenhausplanung in  
Nordrhein-Westfalen

Die aktuelle Pandemie lässt uns auch 
das Thema Krankenhausplanung noch ein
mal mit anderen Augen sehen. Wir sind 
derzeit froh über jedes Krankenhaus und 
jedes Bett, vor allem jedes Intensivbett, das 
wir haben. Erstmals seit Jahrzehnten erle
ben wir, dass in Deutschland in relevantem 
Stil neue Standorte und Betten geschaffen 
werden sollen, wenn auch nur als Behelfs
einrichtungen. 

Deswegen war es richtig, dass wir uns 
schon bei der Kammerversammlung im 
November entschieden für den Erhalt der 
flächendeckenden, wohnortnahen Kran
kenhausversorgung ausgesprochen haben. 
Wir haben auch deutlich gemacht: Das 
spricht nicht dagegen, über sinnvolle 
Strukturen und eine gute Arbeitsteilung zu 
diskutieren. Letztlich sind es ja auch nicht 
die Betten, die Geräte oder die Gebäude, 
die den Menschen helfen. Es sind die 
 qualifizierten Ärztinnen und Ärzte und die 
Pflegekräfte, auf die es ankommt. Hier 
muss viel mehr geschehen, um für den not
wendigen Nachwuchs zu sorgen, und das 
betrifft alle Ebenen der Gesundheitspolitik. 

Über die Änderung wichtiger Regelwerke 
stimmte die Kammerversammlung im 
schriftlichen Umlaufverfahren ab.  
Daran haben 99 der 121 Mitglieder der  
Kammerversammlung teilgenommen. So 
wurden ein neues Statut der Gutachter-
kommission für ärztliche Behandlungs-
fehler, ein neues Statut für die Fort-
bildungsakademie, eine Richtlinie zur 

 assistierten Befruchtung nach § 13 Abs. 3 
der Berufsordnung für die nordrheinischen 
Ärztinnen und Ärzte und Satzungsände-
rungen der Nordrheinischen Ärzteversor-
gung beschlossen. Über die recht liche 
Zulässigkeit der schriftlichen Abstim-
mung war vorab das Einvernehmen mit 
den zuständigen Aufsichtsministerien 
hergestellt worden. RÄ

Änderung wichtiger Regelwerke in  
schriftlicher Abstimmung


